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Hinweise zur Organisation und Ausgestaltung der Fächer Religion, Ethik und  
Islamunterricht im Schuljahr 2020/2021 unter den Bedingungen der Coronavirus-
Pandemie (Fortschreibung des gleichnamigen Dokuments vom 6. Juli 2020)  
 
 
1. Vorbemerkung 

Zur Gestaltung des neuen Schuljahrs haben die hessischen Schulen am vergange-
nen Dienstag einen Leitfaden mit dem Titel „Schulbetrieb im Schuljahr 2020/2021. 

Planungsszenarien für die Schulorganisation orientiert an der Entwicklung des Infek-

tionsgeschehens“ erhalten. Damit unterstützen wir die Schulen dabei, sich auf die 
Möglichkeit einzustellen, dass landesweit, regional oder lokal anstelle des derzeiti-
gen angepassten Regelbetriebs unter Coronabedingungen (Stufe 1) vorübergehend 
alternative Planungsszenarien (Stufe 2: Eingeschränkter Regelbetrieb; Stufe 3: 
Wechselmodell – Kombination von Präsenz- und Distanzunterricht; Stufe 4: Distan-
zunterricht) zum Tragen kommen. 

Unter den Bedingungen der Coronavirus-Pandemie stellen die Fächer Religion, 
Ethik und Islamunterricht (Schulversuch) eine besondere schulorganisatorische Her-
ausforderung dar, da die Lerngruppen für diese drei Fächer typischerweise vom re-
gulären Klassenverband abweichen. Dies zeigt sich insbesondere dann, wenn die 
Durchmischung von Lerngruppen vermieden werden soll, um das Infektionsrisiko zu 
vermindern.  

Aufgrund zahlreicher Rückfragen seitens der Schulen übermitteln wir mit diesem 
Schreiben in Ergänzung des eingangs erwähnten „Leitfadens“ spezifische Hinweise 
für die Fächer Religion, Ethik und Islamunterricht (Schulversuch). Die zu Beginn der 
zurückliegenden Sommerferien für das Szenario des angepassten Regelbetriebs un-
ter Corona-Bedingungen formulierten „Hinweise zur Organisation und Ausgestaltung 
der Fächer Religion, Ethik und Islamunterricht im Schuljahr 2020/2021 unter den Be-
dingungen der Coronavirus-Pandemie“ vom 6. Juli 2020 werden insoweit fortge-
schrieben. 
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2. Rechtliche Rahmenbedingungen 

Der Religionsunterricht ist nach Art. 7 Abs. 3 GG ordentliches Lehrfach und muss 
in konfessioneller Positivität und Gebundenheit erteilt werden. Dies gilt auch un-
ter den Bedingungen der Coronavirus-Pandemie; insoweit kann auf den Erlass Reli-
gionsunterricht vom 15. April 2020 (ABl. S. 127) verwiesen werden. Maßgeblich für 
die konfessionelle Prägung sind die „Grundsätze“ (vgl. Art. 7 Abs. 3 Satz 2 GG) der 
Religionsgemeinschaft, deren Bekenntnis der konkrete Religionsunterricht folgt. Ein 
konfessionsübergreifender Religionsunterricht ist damit ebenso ausgeschlossen wie 
ein allgemeiner religions- oder konfessionskundlicher Unterricht. Aus grundrechtli-
chen Erwägungen heraus (negative Glaubensfreiheit, Art. 4 Abs. 1 und 2 GG) kann 
keine Schülerin und kein Schüler verpflichtet werden, an einem für sie oder ihn be-
kenntnisfremden Religionsunterricht teilzunehmen.  

Religionsunterricht ist nur durch in diesem Fach ausgebildete Lehrkräfte zu erteilen, 
die sowohl über eine staatliche Unterrichtsbefähigung bzw. -erlaubnis als auch über 
die Bevollmächtigung der jeweils kooperierenden Kirche oder Religionsgemeinschaft 
verfügen. Ein fachfremdes Unterrichten ist daher nicht möglich.  

Die Möglichkeit, unter den in Abschnitt VII des Erlasses Religionsunterricht geregel-
ten Voraussetzungen konfessionellen Religionsunterricht in konfessionell gemisch-
ten Lerngruppen anzubieten oder unter den in Abschnitt VI Nr. 2 und 5 des Erlasses 
Religionsunterricht genannten Bedingungen Schülerinnen und Schülern die freiwil-
lige Teilnahme an einem für sie oder ihn bekenntnisfremden Religionsunterricht zu 
gestatten, bleibt auch unter den Bedingungen der Coronavirus-Pandemie ausdrück-
lich aufrechterhalten. 

Ethik ist nach § 8 Abs. 4 HSchG Ersatzfach für diejenigen Schülerinnen und Schü-
ler, die – aus welchen Gründen auch immer – nicht am Religionsunterricht teilneh-
men. Der sogenannte Islamunterricht ist ein in alleiniger staatlicher Verantwortung 
stehendes religionskundliches Unterrichtsangebot, welches derzeit und im kommen-
den Schuljahr 2020/2021 an ausgewählten Standorten allgemein bildender Schulen 
im Rahmen eines Schulversuchs erprobt wird. Es ist rechtlich als Alternative zum Er-
satzfach Ethik ausgestaltet.  

Auch Ethikunterricht und Islamunterricht werden von qualifizierten Lehrkräften erteilt. 
Da es sich nicht um Religionsunterricht handelt und religiöses Wissen nur auf religi-
onskundliche Art und Weise vermittelt wird, ist keine kirchliche oder religionsgemein-
schaftliche Bevollmächtigung vonnöten. 

Wie im Folgenden dargelegt wird, kann die verfassungsrechtlich vorgegebene Ei-

genständigkeit der Fächer Religion, Ethik und ggf. Islamunterricht (Schulver-
such) in allen vier Szenarien gewahrt bleiben, ohne das Wohlergehen der Schülerin-
nen und Schüler sowie der Lehrkräfte, welches stets oberste Priorität hat, zu gefähr-
den. Aus verfassungsrechtlichen Gründen kommt es in keinem der vier Szenarien 
(Stufen 1 bis 4) in Betracht, die Fächer Religion und Ethik sowie ggf. den Islamunter-
richt (Schulversuch) zu einem wie auch immer gearteten hybriden Fach zusammen-
zulegen. Dies gilt für alle Schulformen, an denen Religion nach Art. 7 Abs. 3 GG 
Pflichtfach ist, namentlich auch für die Grundschulen. 
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3. Inhaltlich-didaktische Hinweise 

Die Coronavirus-Pandemie geht für nicht wenige Schülerinnen und Schüler mit er-
heblichen Belastungen einher, die sowohl im familiären Umfeld als auch im Kontext 
der Schul- und Klassengemeinschaft spürbar werden. Gerade im Religionsunterricht 
wird daher der lebensweltliche Bezug des Fachs in Verbindung mit dem seelsorgeri-
schen Aspekt eine deutliche Akzentuierung erhalten können, ohne freilich die grund-
sätzliche Unterscheidung von Religionsunterricht einerseits und Schulseelsorge be-
ziehungsweise Schulpastoral andererseits aufzuheben oder dauerhaft zu verunkla-
ren. Themen, in denen es um das Leben in der Gemeinschaft, Nächstenliebe, Barm-
herzigkeit und Solidarität geht, eignen sich hierfür besonders. Gleichnisse, Heiligen-
geschichten, Legenden, Mythen und Hadithen bilden hierzu einen breiten Fundus. 

Auch im Ethik- und Islamunterricht soll dem lebensweltlichen Bezug des jeweiligen 
Fachs in geeigneter Weise Rechnung getragen werden. Wünschenswert ist eine Re-
flexion der eigenen Erfahrungen und Erlebnisse in der Zeit pandemiebedingter Kon-
taktbeschränkungen. 

Unabhängig davon ist der Unterricht in den Fächern Religion, Ethik und Islamunter-
richt (Schulversuch) in besonderer Weise geprägt durch die personalen Beziehun-
gen zwischen den Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrkräften. Der in den 
Stufen 3 und 4 unvermeidbare teilweise oder gar vollständige Ersatz des Präsen-
zunterrichts durch Distanzunterricht bedeutet daher eine besondere Härte. Vor die-
sem Hintergrund erscheint es ratsam, bei der Planung und Gestaltung des Distan-
zunterrichts besonders sorgfältig vorzugehen, um dessen spezifische Nachteile 
nach Möglichkeit zu reduzieren oder zu kompensieren. Beispielsweise ist daran zu 
denken, kleine digitale Plattformen einzurichten, auf denen Texte und Erzählungen 
ausgetauscht und auf der Grundlage eigener Erfahrungen vor dem Hintergrund per-
sönlicher religiöser oder weltanschaulicher Vorstellungen und Überzeugungen re-
flektiert werden können. Aufgrund der hervorgehobenen Sensibilität personenbezo-
gener Daten, aus denen religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen hervorge-
hen (vgl. Art. 9 Abs. 1 EU-DSGVO), ist dabei auf die Einhaltung der datenschutz-
rechtlichen Bestimmungen in besonderer Weise zu achten. Generell erscheinen of-
fene Aufgabenstellungen vorzugswürdig, die individuelle Zugänge und Arbeitsfor-
men ermöglichen. Alle dahingehenden Entscheidungen unterliegen – im Rahmen 
der Vorgaben der Kerncurricula – der pädagogischen Freiheit der Lehrkräfte. 

Wegen inhaltlich-didaktischer Fragen stehen auch die religionspädagogischen Ein-
richtungen der Evangelischen Landeskirchen sowie der Katholischen Bistümer 
zwecks Austauschs und Beratung zur Verfügung.  
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4. Stufe 1: Angepasster Regelbetrieb 

a) Allgemein bildende Schulen und Berufliches Gymnasium 

Die Fächer Religion, Ethik und Islamunterricht werden grundsätzlich in gewohn-
ter Weise erteilt; dies gilt auch für klassen-, jahrgangs- und ggf. schul(form)über-
greifenden Unterricht (vgl. Abschnitt V Nr. 1 Satz 2 und 3 des Erlasses Religions-
unterricht). 

Schülerinnen und Schüler, die nach § 3 Abs. 5 Satz 1 der Zweiten Verordnung 
zur Bekämpfung des Corona-Virus in der jeweils geltenden Fassung von der 
Teilnahme am schulischen Präsenzbetrieb befreit sind, erhalten in den oben ge-
nannten Fächern individuelle Arbeitspläne sowie gegebenenfalls bereitgestellte 
digitale Lernangebote, die im Rahmen des häuslichen Lernens zu bearbeiten 
sind. Sind die Voraussetzungen gegeben, so ist eine Videozuschaltung zum Prä-
senzunterricht zu nutzen. Mit Blick auf die für den Unterricht in den oben genann-
ten Fächern besonders bedeutsamen personalen Beziehungen zwischen den 
Schülerinnen und Schülern ist darauf zu achten, dass das mit dem Verzicht auf 
Präsenzunterricht insoweit einhergehende Defizit so weit wie möglich kompen-
siert wird. 

Für Religionslehrkräfte, die nach § 3 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 der Zweiten Verordnung 
zur Bekämpfung des Corona-Virus in der jeweils geltenden Fassung von der 
Teilnahme am schulischen Präsenzbetrieb befreit sind, gelten die allgemeinen 
dienstrechtlichen Bestimmungen des Landes Hessen. Dies gilt auch für Perso-

nen im kirchlichen oder religionsgemeinschaftlichen Dienst, die aufgrund 
von Gestellungsverträgen oder aufgrund gemeinschaftsinterner Bestimmungen 
unentgeltlich staatlichen Religionsunterricht erteilen.  

b) Berufliche Schulen (ohne Berufliches Gymnasium) 

Die Fächer Religion und Ethik werden grundsätzlich in gewohnter Weise erteilt; 
die Ausführungen unter a) gelten entsprechend. Verfahrensweisen, die schon vor 
der Coronavirus-Pandemie mit Zustimmung sowohl der Schulaufsichtsbehörden 
als auch der jeweils kooperierenden Kirchen und Religionsgemeinschaften prak-
tiziert worden sind, dürfen bis auf Weiteres fortgesetzt werden. Dabei ist zu be-
rücksichtigen, dass es sich – soweit Religionsunterricht an beruflichen Schulen 
Pflichtfach nach Art. 7 Abs. 3 GG ist – rechtlich um konfessionellen Religionsun-
terricht (maßgeblich ist die Konfession der Lehrkraft) oder um Ethikunterricht 
handelt. Eine Zusammenlegung der Fächer Religion und Ethik ist im Anwen-
dungsbereich von Art. 7 Abs. 3 GG auch an den beruflichen Schulen ausge-
schlossen. 

In Zweifelsfällen empfiehlt es sich, dass sich die einzelnen Schulen an die untere 
Schulaufsichtsbehörde wenden, die gegebenenfalls mit dem Kultusministerium 
Rücksprache hält, um die Frage der rechtlichen oder schulfachlichen Unbedenk-
lichkeit einzelner Verfahrensweisen zu erörtern und erforderlichenfalls verbindlich 
zu klären. Die Abstimmung mit den jeweils kooperierenden Kirchen und Religi-
onsgemeinschaften ist auf allen Ebenen zu gewährleisten (vgl. auch Abschnitt V 
Nr. 4 des Erlasses Religionsunterricht vom 15. April 2020).  
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5. Stufe 2: Eingeschränkter Regelbetrieb 

a) Keine Zusammenlegung von Religion, Ethik und ggf. Islamunterricht 

In diesem Szenario gelten strengere Anforderungen, was die Pflicht zur Bede-
ckung von Mund und Nase, das Abstandsgebot und die Lerngruppenkonstanz 
betrifft. Für die Fächer Religion, Ethik und Islamunterricht (Schulversuch) erge-
ben sich insoweit besondere Schwierigkeiten, als die Bildung klassen-, jahr-
gangs- und ggf. schul(form)übergreifender Lerngruppen nicht ohne Weiteres 
möglich ist. Der Unterricht in den vorgenannten Fächern kann aber prinzipiell 
stattfinden. Es ist weder erforderlich noch gerechtfertigt, anstelle des Religions-, 
Ethik- und ggf. Islamunterrichts im Klassenverband ein hybrides Fach zu unter-
richten oder den Unterricht in diesen Fächern gänzlich entfallen zu lassen. 

b) Klassenübergreifender Unterricht 

Kann nach Bewertung der Infektionslage durch die zuständigen Gesundheitsbe-
hörden eine ganze Jahrgangsstufe als konstante Lerngruppe angesehen werden 
und besteht von daher die Möglichkeit, klassenübergreifenden Unterricht einzu-
richten (vgl. dazu den „Leitfaden“ vom 1. September 2020, S. 22), ist hiervon für 
die oben genannten Fächer unbedingt Gebrauch zu machen. Dies gilt erst recht, 
wenn in den Unterrichtsräumen besondere Vorkehrungen zur Herabsetzung des 
Infektionsrisikos getroffen werden können (z.B. größere Abstände, feste und ge-
trennte Sitzbereiche für Schülerinnen und Schüler aus unterschiedlichen Klas-
sen, Tragen von Visieren, Unterricht im Freien in Abhängigkeit von Jahreszeit 
und Witterung). 

Kommt diese Option zum Tragen, findet der Unterricht in den Fächern Religion, 
Ethik und Islamunterricht (Schulversuch) – ggf. mit zusätzlichen Vorsichtsmaß-
nahmen wie oben beschrieben – statt wie im Szenario „Stufe 1“; lediglich jahr-
gangs- und schul(form)übergreifende Lerngruppen können nicht gebildet werden. 

c) Paralleler Unterricht in Kleingruppen 

Sofern die Möglichkeit klassenübergreifenden Unterrichts nicht besteht, die 
räumlichen und personellen Ressourcen der Schule es aber zulassen, die kon-
fessionellen Religionsunterrichte, den Ethikunterricht sowie ggf. den Islamunter-
richt (Schulversuch) parallel zueinander in Kleingruppen stattfinden zu lassen, ist 
hiervon Gebrauch zu machen. In personeller Hinsicht kommt diese Option bei-
spielsweise dann in Betracht, wenn durch eigenverantwortlichen Unterricht von 
Lehrkräften im Vorbereitungsdienst unter Ausschöpfung der einschlägigen ge-
setzlichen Bestimmungen zusätzliche personelle Ressourcen generiert werden 
können.  

Die Mindestgruppengröße von acht zur Teilnahme an dem jeweiligen Unterricht 
verpflichteten Schülerinnen und Schülern (vgl. Abschnitt V Nr. 1 Satz 1 des Er-
lasses Religionsunterricht) muss in diesen Fällen nicht eingehalten werden. Für 
die Qualifikation der Lehrkräfte gelten die allgemeinen gesetzlichen Regelungen; 
im Fach Religion wird eine zumindest vorläufige kirchliche oder religionsgemein-
schaftliche Bevollmächtigung für den betreffenden konfessionellen Religionsun-
terricht benötigt. 
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d) Weitere Optionen 

Ist in den Fächern Religion, Ethik und ggf. Islamunterricht (Schulversuch) weder 
klassenübergreifender noch parallel stattfindender Unterricht in Kleingruppen 
möglich, bestehen folgende Optionen: 

 In jeder Klasse werden die jeweils relevanten Religionsunterrichte, der Ethik-
unterricht und ggf. der Islamunterricht (Schulversuch) in einem rotierenden 

System erteilt (z.B. wöchentlich oder in zweiwöchigem Rhythmus wech-
selnd). Dabei ist zum einen darauf zu achten, dass die jeweils unterrichtende 
Lehrkraft die nötige Qualifikation besitzt (staatliche Unterrichtsbefähigung  
oder -erlaubnis, im Fach Religion zusätzlich die jeweilige kirchliche Bevoll-
mächtigung). Zum anderen muss gewährleistet sein, dass Schülerinnen und 
Schüler nicht ohne oder gegen ihren Willen oder, soweit sie noch nicht religi-
onsmündig sind, ohne oder gegen den Willen ihrer Eltern an einem für sie be-
kenntnisfremden Religionsunterricht teilnehmen. Auch die (zeitweilige) Teil-
nahme am Schulversuch muss stets freiwillig bleiben. Schülerinnen und 
Schüler, die nicht freiwillig an einem dieser Unterrichte teilnehmen, müssen 
für die Zeit dieses Unterrichts betreut werden.  

Die verfassungsrechtlich geschützte Möglichkeit der Abmeldung vom Religi-
onsunterricht des eigenen Bekenntnisses (Art. 7 Abs. 2 GG) bleibt ebenso un-
berührt wie die im Regelfall an die unterrichtende Lehrkraft delegierte Befug-
nis der kooperierenden Kirchen und Religionsgemeinschaften, über die Teil-
nahme bekenntnisfremder Schülerinnen und Schüler an einem Religionsun-
terricht zu befinden (Abschnitt VI Nr. 2 Satz 2 und Nr. 5 Satz 1 des Erlasses 
Religionsunterricht). Es ist nicht statthaft, diese verfassungsrechtlichen Anfor-
derungen dadurch zu umgehen, dass der Ethikunterricht auf Kosten der Reli-
gionsunterrichte überproportional berücksichtigt wird.  

Unabhängig davon ist darauf zu achten, dass die Unterscheidung der Unter-
richte stets gewahrt bleibt; es handelt sich hierbei nicht um eine – vermeintlich 
– reine Formalität. Der Eindruck eines im Klassenverband erteilten hybriden 
Fachs ist unbedingt zu vermeiden; der Unterricht wird – wie stets – auf der 
Grundlage des für das jeweilige Fach einschlägigen Kerncurriculums erteilt. 
Im Rahmen der allgemeinen Bestimmungen ist es zulässig und empfehlens-
wert, bei der konkreten Erteilung des Unterrichts auf die konfessionell hetero-
gene Zusammensetzung der Lerngruppe in pädagogischer Hinsicht Bedacht 
zu nehmen. 

 In Ausnahmefällen mag die konfessionelle Zusammensetzung einer Klasse 
die Möglichkeit nahelegen, ausschließlich einen der konfessionellen Religi-

onsunterrichte anzubieten und denjenigen Schülerinnen und Schüler, die 
nicht aufgrund ihrer Bekenntniszugehörigkeit vorbehaltlich einer Abmeldung 
zur Teilnahme verpflichtet sind, unter den oben genannten Voraussetzungen 
die freiwillige Teilnahme zu ermöglichen. Die anderen Unterrichte finden dann 
nicht statt. Da die Möglichkeit der Abmeldung vom Religionsunterricht verfas-
sungsrechtlich geschützt und die Teilnahme an einem bekenntnisfremden Re-
ligionsunterricht aus grundrechtlichen Gründen freiwillig ist, setzt diese Option 
einen entsprechenden Konsens in der Eltern- bzw. Schülerschaft voraus, den 
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die Schule zwar ausloten und anregen, nicht aber verbindlich vorgeben oder 
gar durchsetzen darf. 

Maßgeblich für den Unterricht ist das jeweilige Kerncurriculum. Auch bei die-
ser Option ist es zulässig und empfehlenswert, auf die konfessionell hetero-
gene Zusammensetzung der Lerngruppe in pädagogischer Hinsicht Bedacht 
zu nehmen. 

 Unter rechtlichen Aspekten unbedenklich ist auch die Option, den Unterricht 
in den Fächern Religion, Ethik und ggf. Islamunterricht in diesem Szenario 
nicht als Präsenz-, sondern ausschließlich als Distanzunterricht anzubie-
ten (so wie in der Stufe 4 – siehe unten in Nr. 7 – sowie teilweise in der 
Stufe 3 – siehe hierzu sogleich in Nr. 6). 

Da diese Option im Hinblick auf die personalen Beziehungen zwischen den 
Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrkräften mit besonderen pädagogi-
schen Herausforderungen verbunden ist (siehe hierzu bereits oben in Nr. 3), 
muss ihr Einsatz besonders sorgfältig bedacht und abgewogen werden.  

e) Unterricht im Wechselmodell 

Für die Schulen, die sich – wie im „Leitfaden“ vom 1. September 2020 vorgese-
hen (dort S. 22) – dazu entschließen, Unterricht nicht im eingeschränkten Regel-
betrieb in konstanten Lerngruppen, sondern im Wechselmodell von Präsenz- und 
Distanzunterricht anzubieten, gelten die Ausführungen in Nr. 6 (siehe unten). 

f) Berufliche Schulen (ohne Berufliches Gymnasium) 

Für die beruflichen Schulen verbleibt es auch in diesem Szenario dabei, dass 
Verfahrensweisen, die schon vor der Coronavirus-Pandemie mit Zustimmung so-
wohl der Schulaufsichtsbehörden als auch der jeweils kooperierenden Kirchen 
und Religionsgemeinschaften praktiziert worden sind, wie in Nr. 4 Buchst. b be-
schrieben sowie unter den dort beschriebenen Voraussetzungen bis auf Weite-
res fortgesetzt werden dürfen. 

 

6. Stufe 3: Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht 

a) Allgemein bildende Schulen und Berufliches Gymnasium 

In diesem Szenario werden die regulären Klassenverbände in zwei Teilgruppen 
aufgeteilt, die im meist tageweisen oder wöchentlichen Wechsel Präsenzunter-
richt und Distanzunterricht erhalten.  

Für die Fächer Religion, Ethik und Islamunterricht (Schulversuch) ergeben sich 
vor diesem Hintergrund keine Besonderheiten. Aufgrund der verfassungsrechtli-
chen Rahmenbedingungen werden alle drei Fächer wie gewohnt getrennt unter-
richtet; eine Zusammenlegung kommt nicht in Betracht. Die Mindestgruppen-
größe von acht zur Teilnahme an dem jeweiligen Unterricht verpflichteten Schü-
lerinnen und Schülern muss in diesen Fällen nicht eingehalten werden. Es er-
scheint ratsam, die jeweiligen Teilgruppen so zusammenzustellen, dass – je 
nach konfessioneller Zusammensetzung der Klasse und ggf. Entscheidungsver-
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halten der Schülerinnen und Schüler oder ihrer Eltern (Abmeldung vom Religi-
onsunterricht, freiwillige Teilnahme) – pädagogisch sinnvolle Lerngruppen für die 
einzelnen Unterrichte entstehen und die aus den Klassenverbänden für die übri-
gen Fächer gebildeten Teilgruppen möglichst wenig durchmischt werden.  

Insoweit sind keine generellen Vorgaben möglich, es kommt auf die tatsächli-
chen Verhältnisse in der jeweiligen Schule an. Um die mit klassen-, jahrgangs- 
und ggf. schulübergreifenden Lern(teil)gruppen verbundenen Infektionsrisiken zu 
reduzieren, ist im Einzelfall zu prüfen, ob der Unterricht in Räumlichkeiten ab-
gehalten werden kann, in denen zusätzliche Präventionsmaßregeln befolgt 
werden können (z.B. z.B. größere Abstände, feste und getrennte Sitzbereiche für 
Schülerinnen und Schüler aus unterschiedlichen Klassen, Tragen von Visieren, 
Unterricht im Freien in Abhängigkeit von Jahreszeit und Witterung). 

Ein einheitlicher Unterricht im „Teilgruppenverband“ ist nur dann (im Einzelfall) 
möglich, wenn entweder alle Schülerinnen und Schüler der jeweiligen Teil-
gruppe kraft Verpflichtung oder freiwillig am gleichen Religionsunterricht teilneh-
men (die konfessionelle Prägung richtet sich nach der Konfession der unterrich-
tenden Lehrkraft) oder aber mangels Teilnahmeverpflichtung oder infolge einer 
Abmeldung vom Religionsunterricht den Ethik- oder ggf. den Islamunterricht be-
suchen. In diesen Fällen handelt es sich aber nicht um ein aus den Fächern Reli-
gion, Ethik und ggf. Islamunterricht fusioniertes Fach, sondern jeweils um Religi-
ons-, Ethik- oder Islamunterricht. 

b) Berufliche Schulen (ohne Berufliches Gymnasium) 

Auch an den beruflichen Schulen werden in diesem Szenario die regulären Klas-
senverbände in zwei Teilgruppen aufgeteilt, die im meist tageweisen oder wö-
chentlichen Wechsel Präsenzunterricht und Distanzunterricht erhalten. Für die 
Fächer Religion und Ethik ergeben sich vor diesem Hintergrund keine Besonder-
heiten. Wie in Nr. 4 Buchst. b beschrieben dürfen Unterrichtsmodelle, die schon 
vor der Coronavirus-Pandemie mit Zustimmung sowohl der Schulaufsichtsbehör-
den als auch der jeweils kooperierenden Kirchen und Religionsgemeinschaften 
praktiziert wurden, unter den oben genannten Voraussetzungen bis auf Weiteres 
fortgesetzt werden. Erforderlichenfalls sind die Einzelheiten mit den Schulauf-
sichtsbehörden abzustimmen. Die (rechtliche) Zusammenlegung von Religions- 
und Ethikunterricht ist im Anwendungsbereich von Art. 7 Abs. 3 GG ebenso aus-
geschlossen wie der ersatzlose Verzicht auf diese Fächer.  

 
7. Stufe 4: Temporäre Aussetzung des regulären Schulbetriebs 

In diesem Szenario gilt für sämtliche allgemein bildenden und beruflichen Schulen, 
dass der Präsenzunterricht für die Dauer der Schließung vollständig durch Distanz-
unterricht ersetzt wird. Dies gilt auch für die Fächer Religion, Ethik und Islamunter-
richt (Schulversuch); die Unterscheidung dieser drei Fächer gilt auch für den (aus-
schließlichen) Distanzunterricht. 

Die Lehrkräfte bereiten daher für die Phasen des „Lernens zu Hause“ verbindlich zu 
erledigende fachspezifische Aufgaben und Arbeitsmaterialien zur Bearbeitung durch 
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die Schülerinnen und Schüler vor. Wird auf der Grundlage von Arbeitsplänen gear-
beitet, erstellen die jeweiligen Fachlehrkräfte eigene Arbeitspläne für die Fächer Re-
ligion, Ethik und Islamunterricht (Schulversuch) oder ggf. in Absprache mit den an-
deren Fachlehrkräften und der Klassenleitung selbständige (abgegrenzte) Anteile 
dieser Fächer im Gesamtarbeitsplan. 

Zwar ist der vollständige Verzicht auf Präsenzunterricht mit Blick auf die personalen 
Beziehungen zwischen den Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrkräften im 
Falle der Fächer Religion, Ethik und Islamunterricht besonders zu bedauern; die Pla-
nung und Gestaltung des Distanzunterrichts ist demgemäß pädagogisch sehr an-
spruchsvoll. Gleichwohl darf der Unterricht in diesen Fächern nicht mit Blick auf die 
temporäre Natur dieses Planungsszenarios oder die fachspezifischen pädagogi-
schen Nachteile des Distanzunterrichts gänzlich entfallen. 

 
8. Die Situation an den Förderschulen 

Die Förderschulen sind angesichts der Pandemiesituation mit besonderen organisa-
torischen und pädagogischen Herausforderungen konfrontiert. Hinsichtlich der Fä-
cher Religion und Ethik gilt ergänzend zu den Ausführungen für die allgemein bil-
denden Schulen: Unterrichtsmodelle, die schon vor der Coronavirus-Pandemie mit 
Zustimmung sowohl der Schulaufsichtsbehörden als auch der jeweils kooperieren-
den Kirchen und Religionsgemeinschaften praktiziert wurden und als bewährt gelten 
können, dürfen in allen Szenarien unter Beachtung des jeweils geltenden Hygiene-
plans bis auf Weiteres fortgesetzt werden.  

 

9. Extern erteilter Religionsunterricht 

Wird Religionsunterricht außerhalb der Schulen erteilt (dies betrifft insbesondere 
die in Abschnitt V Nr. 2 des Erlasses Religionsunterricht geregelten Konstellationen), 
stellt die jeweilige Kirche oder Religionsgemeinschaft die Einhaltung der Hygiene-
vorschriften sowie der übrigen einschlägigen infektionsschutzrechtlichen Bestim-
mungen sicher. Die untere Schulaufsichtsbehörde überwacht dies im Rahmen der 
auch für den Religionsunterricht geltenden staatlichen Schulaufsicht. Lassen die üb-
licherweise genutzten Räumlichkeiten einen Präsenzunterricht in gewöhnlicher 
Gruppenstärke nicht zu, obliegt es der jeweiligen Kirche oder Religionsgemein-
schaft, entweder geeignete alternative Räumlichkeiten verfügbar zu machen oder 
Distanzunterricht anzubieten, Letzteres ggf. im Wechsel mit Präsenzunterricht in 
kleineren Teilgruppen (siehe hierzu die Ausführungen für die öffentlichen Schulen in 
Nr. 6 und 7). Der vollständige und ersatzlose Ausfall des extern erteilten Religions-
unterrichts ist zu vermeiden. Sollte dies gleichwohl im Einzelfall unumgänglich sein, 
hat dies nach den allgemeinen Bestimmungen zur Folge, dass die betreffenden 
Schülerinnen und Schüler in ihrer jeweiligen Schule am Ethikunterricht oder gegebe-
nenfalls am Islamunterricht teilnehmen. 

Grundsätzlich ist das Procedere hinsichtlich des extern erteilten Religionsunterrichts 
unabhängig von dem jeweiligen für die öffentlichen Schulen geltenden Planungssze-
nario.  

 




